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Wer mit seinem 
Handy diesen 
Code einscannt, 
wird automatisch 
auf unsere Home-
page geleitet.

Herausforderungen in der Elternzeit
Am Anfang des Jahres kontaktierte mich eine Kollegin, die sich wie ich selbst 
aktuell in Elternzeit befindet. Sie berichtete mir von einigen Problemen, 
 welche in der Elternzeit auftraten. Im Folgenden findet sich eine nicht 
 abschließende Auflistung von Problemstellungen innerhalb der Elternzeit. 

Konkrete Forderungen bezüg-
lich einiger dieser Probleme 
 erarbeiten wir aktuell in Zu-
sammenarbeit mit unserem 
Dachverband dbb. Die Themen 
rund um die Elternzeit sind 
komplex und können nicht 
ausschließlich durch Dialoge 
mit dem Dienstherren ange-
gangen werden. Hier bedarf  
es einer breit gefächerten  
Herangehensweise.

Zum besseren Verständnis 
können grundsätzliche Erklä-
rungen zu Elternzeit, -geld und 
Co. in der Broschüre der dbb 
bundesfrauenvertretung, wel-
che über den QR-Code erreicht 
werden kann, nachgeschlagen 
werden: 

1) Elterngeldsatz 

Eltern mit Kindern, die nach 
dem 1. September 2021 gebo-
ren wurden, können sich über 
eine Reformierung des Eltern-
geldsystems freuen. „Endlich 
wird das Elterngeld partner-
schaftlicher und flexibler“, 
heißt es auf www.elterngeld.
de/Elterngeldreform-2021/.

Die Höhe des Elterngeldes an 
sich wurde jedoch bei dieser 
Reform nicht angepasst. Ge-
nauer gesagt erfolgte seit 2007  
keine Anpassung an Inflation 
und die auch dadurch enorm 
gestiegenen Lebenshaltungs-
kosten, die momentan überall 
zu Buche schlagen. 

Auf den ersten Blick scheint 
das ein politisches Thema zu 
sein, bei dem sich der Dienst-
herr zurücklehnen kann. Das 
Gegenteil ist hier jedoch der 
Fall, denn er kann auf ver-
schiedene Weise Hilfestel-
lung leisten. 

a. Beihilfeanspruch 

In meiner Elternzeit bin ich wie 
zuvor auch zu 50 Prozent bei-
hilfeberechtigt, für die rest- 
lichen 50 Prozent bezahle ich 
monatlich meine private Kran-
kenkasse, um einen vollum-
fänglichen Gesundheits- und 
Vorsorgeschutz zu haben. 

Mein Kind ist zu 80 Prozent 
über den Papa (ebenfalls Be-
amter in A 7) beihilfeberech-
tigt. Hätten wir ein zweites 
Kind, würde der Beihilfebe-
messungssatz meines Man-
nes von 50 Prozent auf 70 
Prozent steigen. 

Die Bundesländer Bayern, 
 Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und der Bund erhöhen 
in der Elternzeit schon beim 
ersten Kind den Bemessungs-
satz auf 70 Prozent.

Die DPolG Rheinland-Pfalz for-
dert, den Beihilfebemessungs-
satz bereits ab dem ersten 
Kind auf 70 Prozent anzupas-
sen. Die Erhöhung des Beihilfe-
bemessungssatzes trägt zur 
Minderung der Kosten der PKV 
bei und nimmt finanziellen 
Druck in der Elternzeit raus. 
Das ist Wertschätzung!

Als weniger wertschätzend 
sieht die DPolG die Ablehnung 
der Landesregierung gegen-
über der Forderung der Ab-
schaffung der Kostendämp-
fungspauschale Ende 2022.1

Die DPolG setzt sich weiter 
 zusammen mit unserem 
 Dachverband dbb beamten-
bund und tarifunion für ein 
Ende  der Kostendämpfungs-
pauschale ein. 

Innerhalb der Elternzeit ent-
fällt großzügigerweise die 
 Kostendämpfungspauschale 
innerhalb der Beihilfe. 

Die DPolG empfiehlt allen,  
die sich noch in Elternzeit  
befinden:

Reicht eure Rechnungen bei 
der Beihilfe ein, bevor eure 
 Elternzeit endet. So spart ihr 
die, völlig überflüssige, Kos-
tendämpfungspauschale. 

1)  https://www.stein-markus.net/ 
rede-im-landtag-kostendaempfungs 
pauschale/

Kurzer Exkurs zu Kosten- 
dämpfungspauschale: 

(Auszug aus dem Merkblatt Kosten-
dämpfungspauschale [§ 60 BVO])

Zum 1. Januar 2003 wurde eine 
allgemeine Kostendämpfungs-
pauschale (KDP) eingeführt, mit 
der die Beihilfeberechtigten in 
einem vertretbaren pauschalen 
Umfang an den Krankheitskos-
ten beteiligt werden. Die Kos-
tendämpfungspauschale wird 
für jedes Kalenderjahr von der 
zu gewährenden Beihilfe ab- 
gezogen.

Die DPolG setzt sich zusam-
men mit unserem Dachver-
band dbb beamtenbund und 
tarifunion 
für die Ab-
schaffung 
der Kos-
tendämp-
fungspau-
schal ein. 

Jüngst auch in Form einer Peti-
tion, deren Mitzeichnungsfrist 
bis zum Erscheinen dieses Arti-
kels ausgelaufen sein wird, 
dennoch möchte ich noch mal 
darauf hinweisen: 

 < Noriko Nagy
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b.  Kostenzuschuss für die Kin-
derbetreuung für Kinder  
unter zwei Jahren 

Die Vereinbarkeit von Berufs- 
beziehungsweise Erwerbsleben 
und Familien- und Pflegearbeit 
ist für die Landesregierung 
Rheinland-Pfalz eine Aufgabe 
von hoher Priorität.2

Sucht man auf www.polizei.
rlp.de nach dem Wörtchen Ver-
einbarkeit, kann man aufgrund 
vieler Berichte von Kolleginnen 
eher auf eine Unvereinbarkeit 
schließen. 

A. Rakowski schreibt zum Bei-
spiel in ihrer Ansprache als 
neue Vizepräsidentin des Poli-
zeipräsidiums Rheinpfalz da-
von, dass es ein ganzes Dorf be-
nötigte, um ihren Aufstieg ins 
4. Einstiegsamt mit der Betreu-
ung ihrer Tochter zu verbinden. 

A. Seip, Dozentin an der Hoch-
schule der Polizei, gibt zu, oft 
für ihre Karriere persönlich zu-
rückgestanden zu haben. 

Es finden sich auch Einträge, die 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie geradezu loben. Oft 
geht es aber um Familien ohne 
Kinder, das mag tatsächlich gut 
funktionieren. Oder da ist die 
Rede von Homeoffice, Video-
konferenzen und Arbeitsplät-
zen im Stab oder Führung. Auch 
das mag funktionieren. Aber im 
Schichtdienst oder in Ermitt-
lungsbereichen gibt es die Mög-
lichkeiten eher nicht. Da sind 
Einträge selten. Wechsel-
schichtdienstarbeit besteht nun 
mal eher nicht aus Homeoffice 
und Führungsstellen. Äußert 
man sich zu kritisch zum Thema 
Vereinbarkeit, muss man viel-
leicht auch Einschnitte in der 
Karriere in Kauf nehmen. 

Karriereeinschnitte, insbeson-
dere bei Frauen innerhalb der 

2)  https://mffki.rlp.de/fileadmin/
MFFJIV/Familienfreundlicher_ 
Arbeitgeber/Selbstverpflichtung_
Landesregierung_barrfr_2021.pdf

Polizei, lassen sich auch heute 
noch nicht von der Hand wei-
sen. Frauen in Führungspositi-
onen nimmt man zwar wahr, 
aber wirklich sichtbar sind sie 
dennoch nicht. 

Während meiner Schwanger-
schaft habe ich mich mit Kol-
leg*innen zum Thema Eltern-
zeit ausgetauscht. Viele haben 
mir empfohlen, mindestens 
zwei Jahre zu Hause zu bleiben. 
Vor dem zweiten Lebensjahr 
kostet die Kinderbetreuung in 
Rheinland-Pfalz nicht unerheb-
lich viel und je nach Infrastruk-
tur hat man noch nicht einmal 
eine Sicherheit, dass das Kind 
ab dem zweiten Lebensjahr 
auch einen Betreuungsplatz 
hat, von Ausfällen des Betreu-
ungspersonals durch Krankheit 
oder allgemeinen Personal-
mangel mal abgesehen.

Wie großartig und attraktiv 
für zukünftige Anwärter*in-
nen wäre es denn, wenn die 
Polizei Rheinland-Pfalz hier 
zukunftsweisend vorangehen 
würde? In der freien Wirt-
schaft ist eine Tagesbetreu-
ung oft durch Betriebskinder-
gärten gewährleistet. 

Eine Kooperation beispielswei-
se mit der BASF in Ludwigsha-
fen wäre doch, gerade in Hin-
blick auf das neu zu bauende 
Polizeipräsidium, eine Überle-
gung wert. Bei der Polizei geht 
es eben nicht nur um Tagesbe-
treuung, da findet man vielleicht 
noch Angebote. Aber wo bleibt 
mein Kind, wenn ich Nachtdienst 
habe? Gibt es da vielleicht An-
gebote in Firmen, in denen 
auch im Wechselschichtdienst 
gearbeitet wird. Vielleicht soll-
te die Landesregierung da mal 
betriebsübergreifende Ange-
bote schaffen. 

Eine weitere Überlegung 
 könnte es sein, Kolleg*innen in 
Elternzeit einen Zuschuss zur 
Kinderbetreuung zu zahlen. 
Die Motivation für einige Kol-
leg*innen, früher wieder in den 

Beruf zurückzukehren, dürfte 
dadurch erheblich steigen. 

Ich selbst habe mit meinem 
Mann ausgiebig durchgerech-
net, ob es hinsichtlich der Kin-
derbetreuung und aus finanzi-
eller Sicht sinnvoll wäre, wieder 
früher in den Dienst zurück-
zukehren. 

 < Fazit

Es lohnt sich nicht!

2)  Infosteuerung und -weiter-
gabe an Kolleg*innen in  
Elternzeit

Während meiner Elternzeit 
fühle ich mich bisher von der 
Dienstwelt abgeschottet. 

Das bringt mich direkt zu ei-
nem weiteren Thema: der In-
formationsfluss. Da herrscht 
ein großes Funkloch. 

Ich konnte bislang niemanden 
in der Belegschaft ausmachen, 
der/die seit Beginn der Eltern-
zeit vollumfänglich über alle 
Ausschreibungen/Bewerbun-
gen/(Be-)Förderungsmöglich-
keiten informiert wurde. 

Landesweit habe ich hier nie-
manden ausmachen können.

Die Elternzeit ist aber neben 
dem Aufrechterhalten des Kon-
taktes zur Dienststelle mit vie-
len anderen wichtigen Themen 
besetzt. Die Kapazitäten, sich 
neben dem Alltag mit Kind 
selbstständig um dienstliche 
Belange zu kümmern, sind mi-
nimal. Dies gilt für alleinerzie-
hende Elternteile noch signifi-
kanter als für Elternpaare. 

3)  Aus den Augen,  
aus dem System

Die Kollegin, welche ich an-
fangs des Berichtes erwähnte, 
arbeitet als Sachbearbeiterin 
einer Kriminalinspektion. In 
 ihrer Elternzeit wird sie einige 
Gerichtstermine wahrnehmen 

müssen. Gerichtstermine sind 
Pflichttermine. Ungeachtet 
dessen, ob eine funktionieren-
de Kinderbetreuung besteht 
oder nicht, kann es passieren, 
dass man mit seinem Neu- 
geborenen/Kleinkind vor  
Gericht erscheinen muss. 

So ist es auch einer Kollegin 
des PP Rheinpfalz passiert: 

Deren Ehemann musste sich 
einen Tag Urlaub nehmen, um 
sie mit dem fast dreijährigen 
Kind und dem gerade mal acht 
Wochen alten Baby zu Gericht 
zu begleiten. Kurz vor dem Ter-
min musste die Kollegin im Flur 
des Gerichtes in Anwesenheit 
anderer Zeugen, teilweise Fa-
milienangehörigen des Be-
schuldigten, ihr Baby stillen. 

Hier findet ein massiver Ein-
schnitt in den Familienalltag 
statt. Zusätzlich werden hier 
die Familien der Kolleg*innen 
aufgrund der Antipathie der po-
tenziell gewaltbereiten, zumin-
dest meist respektlosen Gegen-
parteien vor Gericht, einer 
erhöhten Gefahr ausgesetzt. 

Eine fundierte Aussage konnte 
die Kollegin trotz alledem nicht 
tätigen, da sie sich im Vorfeld 
zu dem Termin nicht vorberei-
ten konnte. Sämtliche Berech-
tigungen für das polizeiliche 
Vorgangssystem wurden ihr 
mit Eintritt in die Elternzeit 
entzogen. Somit war es un-
möglich, sich selbstständig 
über die Details des Vorgangs 
zu informieren. Eine Begrün-
dung für den Entzug der Rech-
te sei der Datenschutz. Was 
ändert es denn, ob die Kollegin, 
die sich gerade in Elternzeit be-
findet, vor Gericht steht oder 
im aktiven Dienst ist?

4)  Schießtermine/ 
Einsatztraining

Beendet man die Elternzeit 
vorzeitig, so ist dies mindes-
tens sieben Wochen vor ge-
planter Beendigung über den 
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Dienstweg der Personalabtei-
lung mitzuteilen. Während der 
Elternzeit findet keine Aus- und 
Fortbildung statt. Umso wich-
tiger ist es, schnellstmöglich 
wieder umfänglich einsatzfä-
hig zu werden. Schießtermine 
und Einsatztrainings sind 

Pflichttermine, ohne die kein 
Außendienst verrichtet werden 
darf. Die Buchung erfolgt aber 
erst nach Antritt in den aktiven 
Dienst. 

So dauerte es bei einer Kollegin 
zwei Monate, bis sie endlich 

einen Schießtermin wahrneh-
men konnte und wieder aktiv 
bei Durchsuchungen mitwir-
ken kann. 

Diese Kollegin berichtete mir 
weiter, dass sie die ersten sechs 
Wochen in ihrer recht kurz be-

messenen Arbeitszeit am Tag 
(die Kollegin arbeitete in Teil-
zeit) eigentlich nur mit inner-
dienstlichen, organisatorischen 
Dingen beschäftigt war und 
nur wenig tatsächliche Sach-
bearbeitung leisten konnte. 

In Zeiten des allgegenwärtigen 
Personalmangels schwingt leise 
die Frage mit, ob der Vorgesetz-
te eigentlich kein Interesse an 
voll einsatzfähigen Kolleg*in-
nen nach der Elternzeit hat. 

 < Aber …

Aller Unkenrufe zum Trotz:

An alle Kolleg*innen mit Kin-
derwunsch, in anderen Um-
ständen oder in Elternzeit:

Genießt die Zeit, sie geht viel 
zu schnell vorbei …!

Noriko Nagy, 
stellvertretende  

Landesvorsitzende

Wer hat Anspruch auf die  
große Wechselschichtzulage?
Immer wieder wenden sich 
Kolleg*innen an die DPolG und 
berichten, dass der Dienstherr 
ihnen die große Wechsel-
schichtzulage und somit auch 
die Anerkennung von Wechsel-
schichtdienstjahren bei der Be-
rechnung des Pensionsalters 
aberkennen wollen und Geld 
zurückfordern würden. 

Hierzu muss man erst einmal 
wissen, wer überhaupt An-
spruch auf die große Wechsel-
schichtzulage hat. 

Gemäß § 13 Abs. 1 LEZulVO er-
halten Beamtinnen und Beam-
te eine Wechselschichtzulage 
von 102,26 Euro monatlich (An-
merkung: Aufgrund der Polizei-
zulage wird die Wechselschicht-
zulage um 50 Prozent gekürzt), 
wenn sie ständig nach einem 
Schichtplan (Dienstplan) einge-

setzt sind, der einen regelmäßi-
gen Wechsel der täglichen Ar-
beitszeit in Wechselschichten 
(wechselnde Arbeitsschichten, 
in denen ununterbrochen bei 
Tag und Nacht, werktags, sonn-
tags und feiertags gearbeitet 
wird) vorsieht und sie dabei in 
je fünf Wochen durchschnitt-
lich mindestens 40 Dienststun-
den in der dienstplanmäßigen 
oder betriebsüblichen Nacht-
schicht leisten. Bei Teilzeitbe-
schäftigung wird die in Satz 1 
genannte Mindeststundenzahl 
im gleichen Verhältnis wie die 
Arbeitszeit reduziert. Zeiten  
eines Bereitschaftsdienstes  
gelten nicht als Arbeitszeit  
im Sinne dieser Vorschrift.

Zur weiteren Feststellung, ob 
der Einsatz „ständig“ erfolgt 
und die geforderten Dienst-
stunden in den jeweiligen 

Schichtarten „durchschnitt-
lich“ geleistet werden, ist im 
Falle des Absatzes 1 ein Zeit-
raum von zehn Wochen zu-
grunde zu legen; ein gelegent-
licher Einsatz, insbesondere 
Urlaubs- oder Krankheitsver-
tretung, bleibt unberücksich-
tigt. Die für die Zulage gefor-
derten Dienststunden in den 
jeweiligen Schichtarten müs-
sen tatsächlich geleistet wor-
den sein.

Dies bedeutet für die Praxis:

Für den Anspruch auf die 
 große Schichtzulage darf es 
keine Unterbrechungen im 
Schichtplan geben (Beispiel: 
Der Nachtdienst geht laut 
Dienstplan von 22 bis 4 Uhr 
und der Frühdienst beginnt 
aber immer laut Plan erst  
um 7 Uhr).

Eine Teilzeitkraft, welche gene-
rell zum Beispiel keine Früh-
dienste leistet, kann nicht die 
große Wechselschichtzulage 
erhalten. Gleiches gilt, wenn 
sie keine Spätdienste oder 
Nachtdienste leistet.

Das Verhältnis von Früh-, Spät- 
und Nachtdiensten sollte aus-
gewogen sein. 

Wenn man in Teilzeit arbeitet 
sollte man genau prüfen, ob 

 < Patrick Müller

 < Der DPolG-Landesvorsitzende im Gespräch mit Innenminister Michael Ebling

In Vorbereitung auf einen gemein-
samen Termin mit der Hausspitze 
des Innenministeriums und der 
DPolG-Landesleitung kamen Tho-
mas Meyer und Minister Ebling zu 
einem ersten Gespräch zusammen. 
Der Landeschef der DPolG äußert 
sich so: „Unser neuer Innenminis-
ter signalisierte Offenheit und die 
erklärte Absicht, die polizeilichen 
Herausforderungen auch künftig 
zusammen mit der DPolG anzuge-
hen. Zum kommenden Termin wer-
den wir dem Innenministerium ein 
Paket an Forderungen und Vorstel-
lungen schnüren.“ 
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 < Wir gratulieren

Im Monat März 2023 haben Geburtstag:

40 Jahre 
Lars Auerbach 
Marcus Matthias

50 Jahre 
Frank Hoffmann 
Zoran Kurz 
Oliver Nicholas Vollmer

55 Jahre 
Martina Schmidt

60 Jahre 
Rüdiger Schlemper

70 Jahre 
Jochen Schuh 
Hanns-Peter Schaller 

Karl-Josef Prinz 
Otto Becker

77 Jahre 
Hans Seel

80 Jahre 
Armin Radunz

82 Jahre 
Horst Dauner

86 Jahre 
Bernhard Beutel

Nachruf
Die DPolG Rheinland-Pfalz trauert um ihren geschätzten 
Kollegen und ihr langjähriges Mitglied

Wolfgang Zienicke
der im Januar dieses Jahres im Alter von 70 Jahren verstor-
ben ist.

Wolfgang Zienicke war lange Jahre Vorsitzender des Kreis- 
und des Bezirksverbandes Mainz und hierdurch auch im 
DPolG-Landesvorstand tätig.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Landesvorstand

man Anspruch auf die volle 
Wechselschichtzulage hat und 
im Zweifel den Anspruch durch 
die Polizeiverwaltung überprü-
fen lassen. Hierdurch lassen 
sich spätere Rückzahlungsfor-
derungen und die Aberkennung 
geleisteter Wechselschicht-
dienstjahre vermeiden. Eine 
schriftliche Bestätigung von der 
Polizeiverwaltung, dass man 
Anspruch auf die volle Wechsel-
schichtzulage hat, sollte man 
auf jeden Fall aufbewahren.

Anrechnung von Wechsel-
schichtdienstzeiten in Teilzeit 
auf die Wechselschichtdienst-
jahre

Laut Auskunft vom PV 3 des PP 
Mainz erhalten Teilzeitkräfte, 
welche die große Wechsel-
schichtzulage erhalten, diese 
Zeit bei der Berechnung der 
Wechselschichtdienstjahre voll 
angerechnet. Sie werden also 
nicht entsprechend ihrem Teil-
zeitanteil gekürzt. 

Mutterschutz/Elternzeit/ 
Kinderbetreuung

In der Zeit des Mutterschutzes 
erhält man weiterhin die 
Wechselschichtdienstzulage. 
Sie fällt erst mit dem Übergang 
in die Elternzeit weg. 

Um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu fördern, wurde 
durch § 208 Abs. 1 Satz 3 LBG 
beziehungsweise § 111 Abs. 1 

Satz 3 LBG die Anrechnung von 
Zeiten der Kinderbetreuung 
ermöglicht.

So werden pro Kind drei Jahre 
auf den Wechselschichtdienst 
angerechnet, wenn der Wech-
selschichtdienst wegen der 
Kinderbetreuung unterbrochen 
oder aus diesem Grunde nicht 
mehr aufgenommen wird 
(Schreiben des Innenministe- 
riums vom 4. April 2012).

 < Forderung der  
DPolG Rheinland-Pfalz

„Eine kleine Anmerkung sei mir 
zu dieser Information erlaubt. 
Die DPolG hat in einer Broschü-
re herausgearbeitet, wie belas-
tend insbesondere der Wechsel-
schichtdienst in der Polizei ist 
und welch gravierende Auswir-
kungen er auf das Lebensalter 
der Kolleginnen und Kollegen 
hat. Wenn die Landesregierung 
daraus schon keine Konsequen-
zen für die Polizeizulage zieht, 
dann sollte endlich die durch 
nichts zu begründende Halbie-
rung der Wechselschichtzulage 
gestrichen werden. Die Polizei-
zulage soll die besonderen Her-
ausforderungen des Polizeiberu-
fes an sich ausgleichen, die 
Wechselschichtzulage die be-
sonderen Belastungen durch 
den Wechselschichtdienst.“

Patrick Müller, 
stellvertretender  

Landesvorsitzender

Bericht aus dem 
Hauptpersonalrat
Der Hauptpersonalrat hat in seiner Sitzung am 
7. Februar 2023 im Innenministerium in Mainz 
folgende Punkte behandelt:

 < Rheinland-pfälzische 
Polizeistudie „Innere 
Sicherheit und demo-
kratische Resilienz. 
 Bedingungen und 
Wechselwirkungen 
 polizeilichen Handelns 
in der pluralen Gesell-
schaft“ (Akronym 
 „INSIDER“); Folge-
befragungen

Es sollen 2023 Folgebefra-
gungen zu den Teilbereichen 
„Führungs- und Teamprozesse“ 
sowie „Individuelle Einstel-
lungen und Werte“ durchge-
führt werden. Die verwende-
ten Fragebögen entsprechen 
denen vom letzten Jahr. 

 < Verkehrsunfälle mit 
Dienst-Kfz; Anwendung 
„Dienstunfall-, Erfas-
sungs-, Recherche-  
und Auswertesystem  
(DERAS 2.0)“ 

In diesem Programm werden 
die Dienstunfälle erfasst. Die 

neue Version soll dabei hel-
fen, Unfallursachen zu erken-
nen, um diese anschließend 
durch geeignete Maßnahmen 
zu reduzieren.

 < Rahmenkonzeption 
 „Ressourcenmangellage 
– Auswirkungen auf die 
Sicherheitslage“

Die Rahmenkonzeption soll 
durch einen modularen, an 
die jeweilige Lageentwick-
lung angepassten Aufbau ins-
besondere

 > die Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit der 
 Polizei,

 > die Gewährleistung der 
 öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie

 > ein möglichst einheitliches 
Vorgehen innerhalb der 
 Polizei sowie in Zusammen-
arbeit mit anderen Akteu-
ren (zum Beispiel BOS, 
Kommunen et cetera)

sicherstellen. 
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